
 
 
 
 

Feststellung des Unterbleibens einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
für das Vorhaben  

 
Geothermie HKW Potsdam-Süd: Hauptbetriebsplan „Aufsuchung von Erdwärme und 

Sole am Standort HKW Süd“ 
 

Bekanntmachung des Landesamtes für Bergbau, Geologie und Rohstoffe 
Vom 19. Mai 2025 

 
 
Die Energie und Wasser Potsdam GmbH (EWP) plant am Standort des Heizkraftwerks 
Potsdam-Süd (Adresse: Zum Heizwerk 20, 14478 Potsdam) die Errichtung und den 
Betrieb einer Tiefengeothermieanlage. Bei dem Standort handelt es sich um ein 
bestehendes Baufeld in einem industriell-gewerblich genutzten Areal, auf welchem 
EWP mehrere Vorhaben zur Energiegewinnung sowie Wärmeerzeugung umsetzt, um 
die Energie- und Wärmeversorgung der Landeshauptstadt Potsdam zukünftig zu 
gewährleisten. 
 
Vorhabenbeschreibung: 

Es ist geplant, mehrere Tiefbohrungen niederzubringen, die primär den Aalen 
Sandstein in Vertikalteufe ca. 1.300 m erschließen und im Ergebnis dessen ggf. auch 
noch darunterliegende Formationen aufschließen. In den Bohrungen sollen jeweils 
anschließend Produktions-/Injektionsteste durchgeführt werden, um die Formation und 
dessen hydraulisch-thermische Eigenschaften zu untersuchen. Bei ausreichender 
Fündigkeit ist perspektivisch die Nachnutzung der Tiefbohrungen zur Gewinnung von 
Erdwärme vorgesehen, um die gewonnene Wärmemenge in das Fernwärmenetz 
einzuspeisen. Dabei werden die Tiefbohrungen jeweils zu 2 Dubletten 
zusammengefasst, bei der aus einer Tiefbohrung warme Thermalsole mit einer 
elektrisch angetriebenen Tiefpumpe gefördert wird. Die Thermalsole gelangt dann 
durch leckageüberwachte Leitungen zu einem obertägig, in einem Gebäude 
installierten Wärmetauscher und von da erneut durch leckageüberwachte Leitungen 
zur zweiten Tiefbohrung, in der die Thermalsole wieder zurück in den 
Entnahmehorizont gelangt. Die Thermalsole wird somit im Kreislauf zirkuliert, außer 
der Temperaturänderung werden keine chemisch-physikalischen Veränderungen 
erzielt. 
 
Das Vorhaben (Aufsuchung von Bodenschätzen) fällt unter § 1 Nr. 10 Buchstabe b der 
Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung bergbaulicher Vorhaben (UVP-V 
Bergbau): Es ist eine Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen. Die standortbezogene 
Vorprüfung wird als überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 3 
UVPG aufgeführten Kriterien durchgeführt. 
 
Im Ergebnis wurde festgestellt, dass für das Vorhaben keine Verpflichtung zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 
 
Der Antragsteller hat das Vorhaben in seinen Antragsunterlagen schlüssig dargestellt. 
Das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe stellt als zuständige Behörde 
anhand der vorgelegten Unterlagen und eigener Informationen fest, dass für das 
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beantragte Vorhaben keine Verpflichtung zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. Durch den Stand der Technik bei Errichtung 
und Betrieb eines Tiefengeothermieprojektes und die zu ergreifenden Maßnahmen zur 
Emissionsreduzierung des Betreibers kann das Vorhaben nach Einschätzung der 
Behörde unter Berücksichtigung der in Anlage 3 UVPG aufgeführten Kriterien keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben, die nach § 7 Absatz 5 UVPG zu 
berücksichtigen wären.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Feststellung über den Entfall einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 5 Absatz 3 Satz 1 UVPG nicht selbständig 
anfechtbar ist.  
 
Diese Mitteilung gilt als Bekanntmachung nach § 5 Absatz 2 Satz 1 UVPG. 
 
Rechtsgrundlagen: 
 
- Bundesberggesetz (BBergG) vom 13. August 1980 (BGBl. I S. 1310), das 

zuletzt geändert durch Artikel 39 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 
2024 I Nr. 323), 

 
- Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung bergbaulicher Vorhaben 

(UVP-V Bergbau) vom 13. August 1980 (BGBl. I S. 1310) zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Februar 1990 (BGBl. I S. 215), 

 
- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), das zuletzt geändert 
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323). 
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